Erziehungskonzept
Präambel

Ziel unserer Erziehung ist es, die uns anvertrauten Kinder zu größtmöglicher Selbständigkeit und zum friedlichen Miteinander zu erziehen. Dies soll in einer ruhigen, rücksichtsvollen, aber auch konsequenten Atmosphäre erreicht werden, damit wir alle Freude am Lernen haben.

An unserer Schule arbeiten viele unterschiedliche Menschen zusammen. Damit unser Zusammenleben möglichst ohne Konflikte gelingt, verabreden wir Regeln und setzen uns Ziele.

Diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir uns alle – Schüler, Lehrkräfte und Eltern – an diese Regeln halten.

1. Leitbild der VGS Hohes Feld

Nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden das Beste.

1. Die Schule hat zum Ziel die Gesamtpersönlichkeit der SchülerInnen zu entwickeln, damit diese mit ihren Begabungen in der menschlichen Gesellschaft ihren Platz finden und diese Gemeinschaft zum Wohle aller mitbestimmen können.

2. An unserer Schule achten wir auf die Persönlichkeit des Einzelnen und verwirklichen im Schulalltag das Zusammenleben nach klaren Regeln eines respektvollen Miteinanders geprägt durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

3. Die Verantwortung für die schulische Arbeit wird von allen Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern getragen.

4. Die Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen haben ein positives Beziehungsverhältnis. Sie greifen Konflikte bewusst und aktiv auf, bearbeiten sie und lösen sie zur Zufriedenheit aller Parteien.

5. Im Unterricht haben fachliche, soziale und methodische Kompetenzen sowie Kreativität einen gleichermaßen hohen Stellenwert.
Um diese Leitgedanken umsetzen zu können, sind gewisse Verhaltensregeln erforderlich. Diese sind auf den nachfolgenden Seiten fixiert.

2. Unsere Verhaltensregeln

                         Goldene Regeln (10)
1.  Wir respektieren andere und lachen niemanden aus.
2.  Wir tun anderen nicht weh.
3.  Wir benutzen keine Schimpfwörter.
4.  Wir melden uns und warten bis wir dran sind.
5.  Wir hören zu und lassen andere ausreden.
6.  Wir essen und trinken nicht im Unterricht.
7.  Wir sind im Gebäude leise.
8.  Wir halten unseren Platz und die Schule sauber.
9.  Wir rennen und schubsen nicht.
10. Wir sitzen nach der Pause auf unserem Platz.

3. Pausen-Regeln

1.     In den Pausen können wir uns austoben. Wir nehmen dabei Rücksicht auf andere.

2. 
Jeder ist mit verantwortlich für die Sauberkeit und Ordnung. Deshalb werfen wir unseren Abfall in die Mülleimer.

3. 
Die Pausenangebote nutzen wir sinnvoll.

4. 
Wir schlagen nicht mit Stöcken und werfen nicht mit Steinen, Sand oder Schneebällen, denn das könnte ins Auge gehen.

5. 
Wenn jemand bedroht oder belästigt wird, sehen wir nicht weg, sondern sagen dies der Aufsicht.

6. 
Die Toilette ist kein Spielplatz! Wir hinterlassen sie nach der Benutzung so, wie wir sie auch gern vorfinden möchten.

7. 
Die Regenpause verbringen wir leise im Klassenraum. Wir toben nicht herum.

8. 
Nach der Regenpause räumen wir auf.

4. Pädagogische Maßnahmen (§82 (1) NdsSchG)

„Zu den pädagogischen Maßnahmen gehören insbesondere

· das Gespräch…mit dem

Ziel, eine Veränderung des Verhaltens zu erreichen,                  
· die Ermahnung,                               
· Gruppengespräche            

· die…mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens,                          

· die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind …das Fehlverhalten erkennen zu lassen,… 
· die zeitweise Wegnahme von Gegenständen.“
Die Lehrkräfte                
-
besprechen Fehlverhalten mit dem

einzelnen Schüler oder der betr. Gruppe
-
führen ggf. Gespräche mit der ganzen
Klasse (Gemeinschaftsgefühl stärken
vertrauen schaffen/Verantwortung
bewusst machen);
-
loben bei gutem Sozialverhalten und
heben positive Beispiele heraus
„Nachsitzen“; zusätzliche Aufgaben, z.B
· Schulordnung/Klassenordnung abschreiben Schulhof, Klassenraum aufräumen

· Bei mutwilliger Zerstörung, Beschädigung oder Verschmutzung von Dingen kann der Schüler zur Instandsetzung herangezogen werden. Dies gilt auch für Schulbücher.

5.  Ordnungsmaßnahmen (§82 (2) NSchG)

Folgende Maßnahmen zur Ermöglichung eines geordneten Schullebens können vor den Ordnungsmaßnahmen des Niedersächsischen Schulgesetzes angewandt werden:

· Schüler einzeln setzen

· Ggf. Änderung der Sitzordnung

· Ausschluss von der Spielpause

Ordnungsmaßnahmen kommen zum Tragen bei wiederholter Missachtung der Klassen- bzw. Schulregeln.

„Ordnungsmaßnahmen sind

1. – Ausschluss vom Unterricht…, erforderlich mit der Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen,

2. – Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen (z.B. Klassen/Schulfesten und –feiern, Unterrichtsgängen, Wandertagen, Klassenfahrten usw.)

3. – Androhung der Zuweisung in eine Parallelklasse…,

4. – Zuweisung in eine Parallelklasse…“

(Die weiteren möglichen Maßnahmen sind im Niedersächsischen Schulgesetz nachzulesen.)

6. Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften
· stetige Kommunikation/Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten sichern (Mitteilungsheft/Telefonliste)

· wöchentliche Sprechzeiten

· zusätzliche Gesprächstermine bei Bedarf

· gemeinsame, individuelle Lösungserarbeitung und Ursachenforschung

· professionelle Hilfe/Beratung/Überprüfung, z.B. durch

· den schulpsychologischen Dienst

· das ZBE (Zentrum für Beratung und Erziehung)

· das Jugendamt

· den Kinderschutzbund

· die Kinderärzte

Bei sehr auffälligen Kindern ist die sofortige Rücksprache der Lehrkraft mit der Schulleitung angezeigt.
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